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Zur Finanzlage der Gemeinden 

53. Jahrgang 

C/ 

Die finanzielle Lage der Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten Jahren 
spürbar verbessert'. Nach dem rezessionsbedingten Anstieg der kommunalen Defizite auf über 

10 Mrd. DM im Jahre 1981 schlugen die Gemeinden einen rigorosen Sparkurs ein, der sich vor allem in 

einem Verfall ihrer Investitionsausgaben niederschlug. In den letzten beiden Jahren schlossen die kom-

munalen Haushalte mit Überschüssen ab, die auch eine Wende im Investitionsverhalten herbeiführten. 
Allerdings verlief die Entwicklung der Kommunalfinanzen recht unterschiedlich. Insbesondere die Städte 

in den traditionellen Ballungsgebieten stecken in einer finanziellen Klemme: Einem unterdurchschnittli-

chen Realsteueraufkommen stehen bei ihnen — bedingt durch die Arbeitslosigkeit — überdurchschnitt-

lich hohe Belastungen gegenüber. Zudem müssen sie durch Wanderungsverluste vielfach Einbußen bei 

der Einkommensteuer hinnehmen. Diese spezifisch großstädtischen Probleme sowie die Forderung nach 

einer stetigeren Einnahmeentwicklung, die den Gemeinden eine kontinuierlichere Aufgabenerfüllung er-

möglicht, stehen im Mittelpunkt der Überlegungen zur Neuordnung der Kommunalfinanzen. 

Die Stellung der Gemeinden in der Finanzverfassung 

unterscheidet sich von der des Bundes und der Länder 

dadurch, daß die Kommunen verfassungsrechtlich keine 

eigenständige staatliche Ebene, sondern Teile der Länder 

sind. Spannungen rühren daher, daß den Gemeinden 

zwar im Sinne des vom Grundgesetz garantierten Selbst-

verwaltungsrechts eigene Steuereinnahmen zustehen, 

diese aber nicht den Finanzbedarf decken. Vielmehr ist 

es Aufgabe der Länder, den Gemeinden ausreichende Fi-

nanzmittel zur Verfügung zu stellen und Unterschiede in 

der Steuerkraft zu verringern. Konflikte ergeben sich auch 

dann, wenn die kommunale Autonomie durch finanzpoliti-

sche Entscheidungen von Bund und Ländern eingeengt 

wird. So beeinträchtigen steuerpolitische Eingriffe von 

Bund und Ländern nicht selten ein stetiges Handeln der 

Gemeinden; gerade in der jüngeren Vergangenheit ha-

ben sich die Eingriffe in die Gewerbesteuer zum Nachteil 

der Kommunen gehäuft. Ein weiterer Anlaß für Spannun-

gen in den Finanzbeziehungen von Gemeinden und Län-

dern ist die wirtschaftspolitische Forderung nach einer 

stetigeren Investitionspolitik der Gemeinden. Eine derar-

tige Politik scheitert, abgesehen davon, daß sie aufgrund 

der Konstruktion des kommunalen Einnahmensystems 

und der beschränkten Verschuldungsmöglichkeiten na-

hezu unmöglich ist, auch daran, daß die Länder ihre Zu-

weisungen an die Gemeinden häufig prozyklisch gestal-

ten. Auf der anderen Seite gibt es Gründe, die für Eingriffe 
in die kommunale Handlungs- und Finanzautonomie 

sprechen, insbesondere dann, wenn es um die Verfol-

gung überörtlicher Interessen geht. So muß es Regeln 

geben, die wirtschaftsschwächeren Gemeinden einen ge-

wissen Schutz gegenüber standortgünstigeren und wirt-

schaftsstärkeren Kommunen gewähren. 

Das kommunale Finanzsystem 

Das kommunale Finanzsystem steht auf drei Säulen: 

Die Kommunen erhalten Steuern, Zuweisungen und Ge-

' Aus der Betrachtung ausgeklammert bleiben die Stadt-
staaten Hamburg, Bremen und Berlin (West), die zwar auch kom-
munale Aufgaben wahrnehmen und über spezifische kommu-
nale Einnahmen verfügen, im Sinne der Finanzverfassung aber 
Länder sind. 
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bühren. Als eigene Steuereinnahmen verbuchen die Ge-
meinden die Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuern) 

und die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern (z.B. 

Vergnügungs-, Getränke- und Hundesteuern). Weitere 

Steuereinnahmen fließen ihnen aus ihrem Anteil an der 

Einkommensteuer in Höhe von 15 vH zu; vor 1980 waren 

es 14 vH. Seit der Finanzreform von 1969 sind Bund und 
Länder durch eine Umlage am Gewerbesteuerauf-

kommen und im Gegenzug die Gemeinden an den Ein-

kommensteuern beteiligt. Mit diesem Austausch wurde 

das Übergewicht, das die Gewerbesteuer bis dahin für die 
kommunalen Haushalte besaß, vermindert, die Konjunk-

turreagibilität der Gemeindefinanzen gedämpft und Steu-

erkraftunterschiede zwischen industriellen und nicht-in-

dustriellen Kommunen gemildert. Der Anteil der Steuern 

an den Gesamteinnahmen der Kommunen hat sich seit 

1974 um 4 vH-Punkte auf 40 vH erhöht. Sie fließen etwa 

je zur Hälfte aus der Einkommen- und Gewerbesteuer 

(abzüglich Gewerbesteuerumlage). 

Zur Deckung ihres Finanzbedarfs erhalten die Gemein-

den von den Ländern allgemeine und zweckgebundene 

Zuweisungen. Bei den allgemeinen Zuweisungen handelt 

es sich vor allem um Schlüsselzuweisungen; das sind Zu-

weisungen ohne Zweckbindung, die der allgemeinen Auf-

stockung der Kommunalfinanzen dienen und gleichzeitig 

die interkommunalen Steuerkraftunterschiede mildern 

sollen (kommunaler Finanzausgleich i.e.S.). Zweckgebun-

dene Zuweisungen umfassen Investitionshilfen, Kosten-

erstattungen für Auftragsangelegenheiten u.ä. Der Anteil 

der Zuweisungen an den Gesamteinnahmen ist geringer 
als der der Steuereinnahmen, zuletzt betrug er ein 

Fünftel. Die Zuweisungen sind etwa je zur Hälfte allge-

meine und zweckgebundene Mittel. 

Zwischen Bund und Gemeinden bestehen keine unmit-

telbaren Finanzbeziehungen. Eine Ausnahme bildet der 

Ausgleich des Bundes für kommunale Sonderlasten, die 

den Gemeinden durch Einrichtungen des Bundes (insbe-

sondere im militärischen Bereich) entstehen. Mittelbar hat 

der Bund Einflußmöglichkeiten, da er den Ländern Fi-

nanzhilfen für bedeutsame Investitionen der Gemeinden 

gewährt (Art. 104a, Abs. 4 GG) oder sich an den sog. Ge-
meinschaftsaufgaben beteiligt (Art. 91a GG). Unmittelbar 

wirkt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im 

Steuerrecht aus, vor allem bei Änderungen der Einkom-

mensbesteuerung, die das gemeindliche Aufkommen aus 

der Einkommensteuer verändern. 

Dritte Finanzierungsquelle der Kommunen ist der Ge-

bührenhaushalt. Die Finanzierung über Gebühren knüpft 

an das Äquivalenzprinzip an und wird meist für solche 

Leistungen gewählt, die in individuell meßbaren Quanti-

täten nachgefragt werden. Die Gebührensätze werden 
häufig von verteilungspolitischen Zielen beeinflußt, auch 

wenn in den letzten Jahren die kommunalen Aufsichtsbe-

hörden darauf geachtet haben, daß die kommunalen Ge-

bühren und Beiträge sich wieder stärker an der effektiven 

Kostenbelastung orientieren. 

Die kommunale Steuerkraft, die mehr oder minder das 

Spiegelbild der örtlichen Wirtschaftskraft ist, streut je 

nach Gemeindetyp und Gemeindegrößenklasse erheb-

lich. Die Realsteuerkraft kann nicht unmittelbar aus der 

Höhe der Steuereinnahmen abgelesen werden, weil die 
von den einzelnen Kommunen jeweils festgelegten Hebe-

sätze für die Realsteuern voneinander abweichen. Das 

Statistische Bundesamt berechnet die Realsteuerkraft, 

indem die Grundbeträge der Grund- und Gewerbesteuern 

einheitlich mit einem bundesdurchschnittlichen (fiktiven) 

Hebesatz gewichtet werden; dieser orientiert sich am Ge-

setz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Län-

dern und ist seit 1970 unverändert geblieben.' 

Die Bedeutung der Gewerbesteuer als wirtschaftsbezo-

gene Finanzierungsquelle, als „ lnteressenklammer" von 

örtlicher Wirtschaft und kommunalen Infrastrukturlei-

stungen, ist im letzten Jahrzehnt gesunken. Mehrfache 

Anhebungen der Freibeträge und Kürzungen bei der Hin-

zurechnung von Dauerschulden und Dauerschuldzinsen3 

haben die Bemessungsgrundlagen und den Kreis der 

Steuerpflichtigen eingeschränkt. Das Aufkommen wird in-

zwischen nur noch von gut einem Drittel der Gewerbebe-

triebe — landwirtschaftliche Betriebe und freie Berufe 

sind nicht steuerpflichtig — erbracht'; in der Mehrzahl 

handelt es sich um Großbetriebe. Am stärksten fiel die Ab-

schaffung der Lohnsummensteuer 1980, von der einige 

Regionen besonders betroffen waren, ins Gewicht'. Die 

finanziellen Verluste der Kommunen sollten durch die Er-

höhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 

von 14 auf 15 vH, eine Verringerung der Gewerbesteuer-

umlage, durch Hebesatzanhebungen bei der Lohnsum-

mensteuer („Eigenkompensation") und befristete Hilfen 

der Länder („Spitzenausgleichsleistungen") ausgegli-

chen werden; Gemeinden, die keine Lohnsummensteuer 

erhoben hatten, sollten die Mehreinnahmen für Hebesatz-
senkungen nutzen. Im Endergebnis kam es zu sehr ver-

schiedenen Wirkungen: 

— Die Entlastung der Wirtschaft — insgesamt 

3,3 Mrd. DM' — war ungleich verteilt; zwei Drittel der 

2 Vgl. Statistisches Bundesamt: Realsteuervergleich 1984, 
Fachserie 14, Reihe 10.1, S. 10. 

3 Damit die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber der Fremdka-
pitalfinanzierung grundsätzlich nicht benachteiligt wird, werden 
Dauerschulden und Zinsen für Schulden, die nicht nur vorüber-
gehend zur Stärkung des Betriebskapitals dienen, für die Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage — Gewerbeertrag und Gewer-
bekapital — hinzugerechnet. Für die Dauerschuldzinsen und 
Dauerschulden gibt es Freibeträge, so daß die Fremdfinanzie-
rung gegenüber der Eigenkapitalfinanzierung relativ begünstigt 
wird. 

4 Vgl. H. Karrenberg, E. Münstermann: Gemeindefinanzbe-
richt 1980. In: Der Städtetag Nr. 2/1980, S. 7. 

5 Den Gemeinden war es bis zur Abschaffung der Lohnsum-
mensteuer freigestellt, von den Besteuerungsgrundlagen der 
Gewerbesteuer — Gewerbeertrag, Gewerbekapital und Lohn-
summe — die Lohnsumme auszunehmen. 

6 Der Wegfall der Lohnsummensteuer schlug mit 3,6 Mrd. DM 
und die Hebesatzsenkung in den Gemeinden ohne Lohnsum-
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Summe entfielen auf Betriebe in Kommunen mit Lohn-

summensteuern. Vergleicht man die (fiktiven) Hebe-

sätze, die anzuwenden gewesen wären, wenn allein 

die Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital das Auf-

kommen einschließlich der Lohnsummensteuer hätte 

erbringen müssen, mit den Durchschnittshebesätzen 

von 1980, dann zeigt sich, daß die Entlastung für die 
Wirtschaft in den Gemeinden mit Lohnsummensteuer 

im Durchschnitt 16 vH und in den Gemeinden ohne 

Lohnsummensteuer nur 5 vH betragen hat; im Bun-
desdurchschnitt ist die Belastung um 10 vH verringert 

worden.' In Nordrhein-Westfalen (vor allem im Ruhr-

gebiet) und Hessen waren die Entlastungen mit 15 vH 

überdurchschnittlich hoch, in Bayern und im Saarland 

indes kaum meßbar. 

— Die einzelnen Kommunalhaushalte sind spiegelbild-

lich zur Entlastung der Wirtschaft von der Steuerände-
rung getroffen worden. Insgesamt verblieb den Ge-

meinden ein positiver Saldo von 1,6 Mrd. DM: Wäh-

rend die Gemeinden mit Lohnsummensteuer Einnah-

meverluste in Höhe von 400 Mill. DM hinnehmen 

mußten — die Verluste konzentrierten sich auf die 
Kommunen Nordrhein-Westfalens und Hessens —, er-

zielten die Gemeinden, die keine Lohnsummensteuer 

erhoben hatten, Mehreinnahmen in Höhe von knapp 
2 Mrd. DM; allein auf die Gemeinden in Bayern und 

Baden-Württemberg entfielen über 1 Mrd. DM. Unter 

Berücksichtigung der Spitzenausgleichsleistungen 
einzelner Bundesländer8, die bis 1982 gezahlt 

wurden, haben auch die Gemeinden mit Lohnsum-

mensteuer geringe Mehreinnahmen erzielt; nach 

ihrem Wegfall mußten zur Kompensation die Hebe-

sätze abermals angehoben werden. 

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkom-

mensteuer hängt ab von der Entwicklung und Streuung 

der zu versteuernden Einkommen — entsprechend den 

Ergebnissen der Einkommensteuerstatistiken — sowie 

von den sog. Höchstbeträgen. Durch die Festlegung von 

Einkommensobergrenzen werden Aufkommensunter-

schiede zwischen den Gemeinden nivelliert: Je niedriger 

die Höchstbeträge, um so weniger streut die örtliche Ver-

teilung der Steuerzahlungen. Von einer Anhebung der 

Höchstbeträge profitieren die Großstädte, weil dort relativ 

mehr Steuerzahler leben, deren Einkommen über der 

Grenze liegt. Ein Steuerkraftgefälle zwischen großen und 

kleinen Gemeinden — größere Gemeinden nehmen zen-

tralörtliche Funktionen wahr, die einen höheren Finanzbe-

darf begründen —, ist vom Gesetzgeber gewollt, nicht 

aber sind dies „ungerechtfertigte" Unterschiede zwi-

schen steuerstarken und -schwachen Gemeinden glei-

cher Größenklasse. 

In den vergangenen Jahren sind die Gewinne für die 

Großstädte aus der Anhebung der Höchstbeträge9 durch 
Verluste überkompensiert worden, die sie aufgrund des 

Wegzugs von Einwohnern in die Umlandgemeinden er-

litten haben. Verluste traten auch als Folge der unter-

durchschnittlichen Einkommensentwicklung in den tradi-
tionellen Ballungsgebieten (Ruhrgebiet) auf, d.h. der Aus-

schöpfungsgrad der Höchstbeträge in den kleinen und 

mittleren Gemeinden hat sich dem der Großstädte im Zeit-
ablauf angepaßt. Schließlich muß berücksichtigt werden, 

daß der Anteil der Steuerpflichtigen an der Wohnbevölke-
rung in den kleineren Gemeinden bzw. Umlandge-

meinden größer ist als in den Großstädten, in denen re-

lativ mehr Studenten, Rentner und auch Arbeitslose 

leben. 

Die Mittel im Rahmen des kommunalen Finanzaus-

gleichs werden nach speziellen, von Land zu Land diffe-

rierenden Bedarfs- und Steuerkraftkriterien verteilt, wobei 

die Mittel dem obligatorischen und fakultativen Steuerver-

bund zwischen Land und Gemeinden entstammen: Im 

obligatorischen Verbund wird ein bestimmter Anteil („Ver-

bundquote") der dem Land zustehenden gemeinschaftli-

chen Steuern an die Kommunen verteilt; im fakultativen 

Verbund werden die Gemeinden in einzelnen Ländern an 

weiteren Landessteuern beteiligt. Die Verteilung der 

übrigen Zuweisungen ist teils in Finanzausgleichsge-

setzen, teils in Sonderbestimmungen geregelt. Die Aus-

gleichsregelungen unterscheiden sich nicht nur hinsicht-

lich der Verbundquoten und der Unterteilung nach allge-

meinen und zweckgebundenen Zuweisungen, sondern 

auch durch die Höhe des Ausgleichssatzes als Differenz 

zwischen Finanzbedarf und Steuerkraft. Zwar wird überall 

unterstellt, daß der Finanzbedarf mit wachsender Ge-

meindegröße überproportional zunimmt („ Hauptansatz"). 

In den „Nebenansätzen" werden aber in unterschiedli-

chem Maße weitere bedarfserhöhende Faktoren berück-

sichtigt, wie zentralörtliche Funktionen, Grenzlandlage, 

Bevölkerungsstruktur. 

Entwicklung nach Bundesländern 

Vergleicht man Entwicklung und Struktur der Kommu-

nalfinanzen nach Bundesländern, so zeigt sich fast 

überall die gleiche Tendenz. Von 1974 bis 1984 hat der An-

teil der Personal- und laufenden Sachaufwendungen an 

den Gesamtausgaben zugenommen, im Bundesdurch-

schnitt von 37 auf 41 vH, während das Gewicht der Inve-

stitionsausgaben um 10 vH-Punkte auf nur noch knapp 

ein Fünftel geschrumpft ist. Auf der Einnahmenseite 

kommt den Steuern die gleiche Bedeutung zu wie dem 

mensteuer mit 0,9 Mrd. DM zu Buche; dieser Entlastung stand 
aufgrund der Hebesatzanhebung zur „ Eigenkompensation" 
eine Belastung in Höhe von über 1,2 Mrd. DM gegenüber. 

7 Ohne Berücksichtigung der Spitzenausgleichsleistungen 
und Lohnsummensteuerreste. 
8 Vgl. H. Karrenberg, E. Münstermann, Gemeindefinanzbe-

richt 1980, a.a.O., S. 4. 

9 Mit Wirkung vom 1.1.1985 sind die Höchstbeträge auf 
32 000 DM (Alleinstehende) und 64 000 DM (zusammenveran-
lagte Ehegatten) angehoben worden; von 1979 an lagen die Be-
träge bei 25 000/50 000 DM, davor bei 16 000/32 000 DM. 
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Tabelle 1 

Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden nach Bundesländern und Gemeindegrößenldassen 
Pro Kopf der Bevölkerung in DM 

Gemeinden insges. 

1974 1981 1984 

Gemeinden mit 100 000 
u. mehr Einwohnern 
1974 1981 1984 

Gemeinden mit 50 000 
bis u. 100 000 Einw. 
1974 1981 1984 

Gemeinden mit 10 000 
bis u. 50 000 Einw. 
1974 1981 1984 

Gemeinden mit weniger 
als 10 000 Einw. 

1974 1981 1984 

Schleswig-Holstein 

Ausgaben insgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 
Finanzierungssaldo 

NiedersacLsen 

Ausgaben insgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 
Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 
Finanzierungssaldo 

Nordrhein-Westfalen 

Ausgaben insgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 
Finanzierungssaldo 

Hessen 

Ausgaben insgesamt 
dar.: Pers: u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 
Finanzierungssaldo 
Rheinland-Pfalz 

Ausgaben insgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 
Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 
Finanzierungssaldo 

Saarland 

Ausgabeninsgesamt 
dar.: Pers - u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 
Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 
Finanzierungssaldo 

Baden-Württemberg 

Ausgaben insgesamt 
dar.: Pers: u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 
Finanzierungssaldo 
Bayern 

Ausgaben insgesamt 
dar.: Pers: u.Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 
Finanzierungssaldo 

Summe Gemeinden 

Ausgaben insgesamt 
dar.: Pers: u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 
Finanzierungssaldo 

1219 1709 1801 1743 2492 2694 1534 2375 2417 1251 1650 1782 890 1293 1331 
469 667 731 926 1365 1469 730 1057 1147 495 672 748 189 301 338 
335 438 361 310 364 274 359 499 421 392 509 424 303 408 342 

1174 1606 1787 1666 2283 2676 1487 2091 2213 1183 1573 1787 876 1253 1344 
443 657 716 681 862 907 524 882 954 449 733 795 291 476 538 
258 363 378 292 494 574 290 421 426 224 307 296 259 334 344 
—45 — 103 — 14 — 77 — 209 — 18 — 48 — 284 — 204 — 68 — 77 5 — 14 — 40 13 

1264 1735 1811 2189 2813 2993 1617 2330 2450 1071 1571 1651 673 986 991 
459 635 681 948 1182 1259 703 990 1055 347 555 609 145 231 253 
383 449 301 548 518 332 446 582 338 369 466 329 250 334 224 

1143 1603 1824 1939 2568 2959 1557 2127 2552 975 1463 1669 608 924 1007 
419 695 757 689 1042 1137 504 922 912 352 616 693 267 480 526 
250 323 366 374 594 695 345 414 569 257 299 321 114 126 131 

—121 — 133 13 — 250 — 245 — 34 — 60 — 203 101 — 96 — 108 18 —64 — 62 16 

1572 2261 2352 1928 2677 2789 1449 1989 2105 1281 1822 1891 1226 1757 1774 
617 988 1040 857 1227 1296 577 889 926 440 716 759 269 626 669 

430 514 367 455 528 385 415 465 338 410 510 350 412 561 396 
1441 2093 2341 1789 2481 2767 1330 1834 2099 1154 1678 1894 1094 1680 1758 
547 795 957 711 948 1148 534 755 890 420 625 755 304 438 537 
372 602 517 415 671 571 333 494 447 335 536 462 364 719 605 

—131 — 168 — 11 — 139 — 195 —22 — 119 — 156 —6 — 127 — 144 3 — 133 — 76 — 16 

1621 2123 2334 2904 3809 4120 2060 2438 2753 1238 1565 1774 977 1370 1512 
591 880 965 1247 1796 1983 843 1047 1104 386 581 646 265 466 526 
447 504 386 577 791 501 565 487 372 405 289 338 368 429 364 

1470 1895 2338 2630 3144 4010 1850 2191 2809 1122 1490 1808 893 1305 1554 
579 844 1013 1125 1510 1893 691 901 1083 438 672 794 299 490 559 
230 297 304 410 509 575 294 321 336 153 197 201 164 254 274 

—151 — 228 4 — 274 — 665 — 110 — 210 — 247 56 — 116 — 75 34 —83 — 65 42 

1374 1734 1812 2406 2900 3018 2190 2465 2758 1478 2133 2239 923 1226 1272 
450 551 606 969 1324 1415 841 984 1080 586 765 879 200 241 272 
414 454 374 658 552 399 639 542 455 396 589 441 317 375 334 

1219 1624 1833 2104 2647 3235 1839 2242 2638 1330 1982 2235 835 1180 1280 
453 715 833 791 1252 1594 578 867 959 528 899 990 309 513 601 
195 254 234 364 352 346 374 446 459 188 302 286 122 183 160 

—155 — 110 21 — 302 — 253 217 — 351 — 223 — 120 — 148 — 151 —4 —88 — 46 8 

1176 1840 2058 1775 2768 3095 1621 2705 2928 1009 1579 1799 899 1456 1462 
548 729 800 1048 1193 1309 1002 808 878 404 623 684 309 519 620 
326 399 304 282 350 350 241 452 317 343 401 299 343 469 243 

1022 1679 2024 1590 2526 3096 1506 2562 3397 860 1435 1717 759 1314 1454 
362 632 673 508 998 1093 438 628 839 333 557 571 207 434 514 
302 441 441 357 460 547 382 644 746 277 418 396 356 484 399 

—154 — 161 — 34 — 186 — 242 1 — 115 — 143 469 — 149 — 143 — 82 — 140 — 142 —9 

1670 2349 2501 2513 3306 3699 2039 2634 2809 1572 2195 2316 1294 1915 2003 
622 894 996 1120 1433 1612 882 1026 1189 565 827 917 389 637 712 
556 725 580 533 768 582 645 814 580 563 699 570 538 706 590 

1525 2208 2530 2398 3034 3662 1878 2399 2806 1400 2075 2374 1162 1848 2044 
535 891 1000 845 1272 1426 718 1138 1239 535 885 1006 358 627 714 
328 491 537 450 676 859 312 415 493 299 430 453 302 475 473 

—144 — 141 29 — 114 — 272 — 37 — 162 — 235 —3 — 172 — 120 59 — 133 — 68 41 

1519 2158 2182 2292 3283 3214 2177 2822 2791 1528 1866 1995 1110 1697 1729 
546 748 839 1114 1458 1625 1032 1150 1283 560 668 748 242 406 472 
434 630 511 419 740 443 565 868 626 442 547 549 425 590 508 
1446 2116 2252 2254 3094 3318 1980 2708 2799 1456 1878 2048 1032 1705 1800 
488 792 910 835 1304 1507 635 1006 1073 511 785 903 312 528 621 
274 431 429 340 519 572 343 606 578 227 339 332 253 415 394 
—74 — 42 70 — 38 — 189 104 — 197 — 115 9 — 72 12 54 — 78 8 70 

1507 2109 2208 2171 2940 3080 1728 2307 2439 1310 1819 1933 1062 1528 1581 
563 825 895 978 1332 1437 732 976 1054 459 684 748 259 415 470 
439 552 422 480 599 415 490 584 424 427 526 416 402 522 434 

1386 1975 2225 2021 2691 3074 1585 2123 2441 1190 1717 1955 971 1489 1620 
506 787 911 778 1096 1294 586 881 990 441 709 818 312 529 610 
299 451 438 396 613 601 329 470 476 271 389 373 235 350 338 

—121 — 134 17 — 150 — 248 —6 — 142 — 183 2 — 121 — 101 23 —91 — 38 39 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Berechnungen des DIW. 
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Tabelle 2 
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden nach Bundesländern und Gemeindegrößenklassen 

Anteile in vH 

Gemeinden insges. 

1974 1981 1984 

Gemeinden mit 100 000 
u. mehr Einwohnern 
1974 1981 1984 

Gemeinden mit 50 000 
bis u. 100 000 Einw. 
1974 1981 1984 

Gemeinden mit 10 000 
bis u. 50 000 Einw. 
1974 1981 1984 

Gemeinden mit weniger 
als 10 000 Einw. 

1974 1981 1984 

Schleswig-Holstein 

Ausgabeninsgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 

Niedersachsen 

Ausgabeninsgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 

Nordrhein-Westfalen 

Ausgabeninsgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 

Hessen 

Ausgaben insgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 

Rheinland-Pfalz 

Ausgabeninsgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 

Saarland 

Ausgabeninsgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 

Baden-Württemberg 

Ausgabeninsgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 

Bayern 

Ausgabeninsgesamt 
dar.: Pers: u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 

Summe Gemeinden 

Ausgabeninsgesamt 
dar.: Pers.- u. Sachaufwand 

Sachinvestitionen 

Einnahmen insgesamt 
dar.: Steuern 

Zuweisg. v. Land/Bund 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10 0, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
38,5 39,0 40,6 53,1 54,8 54,5 47,6 44,5 47,5 39,6 40,7 42,0 21,2 23,3 25,4 
27,5 25,6 20,0 17,8 14,6 10,2 23,4 21,0 17,4 31,3 30,9 23,8 34,0 31,6 25,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
37,7 40,9 40,1 40,9 37,8 33,9 35,2 42,2 43,1 38,0 46,6 44,5 33,2 38,0 40,0 
22,0 22,6 21,2 17,5 21,6 21,5 19,5 20,1 19,3 18,9 19,5 16,6 29,6 26,7 25,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
36,3 36,6 37,6 43,3 42,0 42,1 43,5 42,5 43,1 32,4 35,3 36,9 21,6 23,4 25,5 
30,3 25,9 16,6 25,0 18,4 11,1 27,6 25,0 13,8 34,5 29,7 19,9 37,2 33,9 22,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10 0, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
36,7 43,4 41,5 35,5 40,6 38,4 32,4 43,4 35,7 36,1 42,1 41,5 43,9 52,0 52,2 
21,9 20,2 20,1 19,3 23,1 23,5 22,2 19,5 22,3 26,4 20,4 19,2 18,8 13,6 13,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10 0, 0 100,0 100,0 100,0 10 0, 0 
39,3 43,7 44,2 44,5 45,8 46,5 39,8 44,7 44,0 34,4 39,3 40,1 21,9 35,6 37,7 
27,4 22,7 15,6 23,6 19,7 13,8 28,6 23,4 16,1 32,0 28,0 18,5 33,6 31,9 22,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10 0, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
38,0 38,0 40,9 39,7 38,2 41,5 40,2 41,2 42,4 36,4 37,3 39,9 27,8 26,1 30,6 
25,8 28,8 22,1 23,2 27,1 20,6 25,0 26,9 21,3 29,9 31,9 24,4 33,3 42,8 34,4 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
36,5 41,5 41,4 42,9 47,2 48,1 40,9 43,0 40,1 31,2 37,1 36,4 27,1 34,0 34,8 
27,6 23,7 16,5 19,9 20,8 12,2 27,4 20,0 13,5 32,7 18,5 19,1 37,7 31,3 24,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10 0, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
39,4 44,5 43,3 42,8 48,0 47,2 37,4 41,1 38,6 39,0 45,1 43,9 33,5 37,6 36,0 
15,7 15,7 13,0 15,6 16,2 14,3 15,9 14,7 12,0 13,6 13,2 11,1 18,4 19,5 17,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 
32,8 31,8 33,4 40,3 45,7 46,9 38,4 39,9 39,2 39,7 35,9 39,3 21,7 19,7 21,4 
30,1 26,2 20,6 27,4 19,0 13,2 29,2 22,0 16,5 26,8 27,6 19,7 34,3 30,6 26,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
37,2 44,0 45,4 37,6 47,3 49,3 31,4 38,7 36,4 39,7 45,4 44,3 37,0 43,5 47,0 
16,0 15,6 12,8 17,3 13,3 10,7 20,3 19,9 17,4 14,1 15,2 12,8 14,6 15,5 12,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
46,6 39,6 38,9 59,0 43,1 42,3 61,8 29,9 30,0 40,0 39,5 38,0 34,4 35,7 42,4 
27,7 21,7 14,8 15,9 12,6 11,3 14,9 16,7 10,8 34,0 25,4 16,6 38,2 32,2 16,6 

100,0 100,0 100,0 10 0, 0 100,0 10 0, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
35,4 37,6 33,3 32,0 39,5 35,3 29,1 24,5 24,7 38,7 38,8 33,3 27,3 33,0 35,4 
29,6 26,3 21,8 22,5 18,2 17,7 25,4 25,1 22,0 32,2 29,1 23,1 46,9 36,8 27,4 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
37,3 38,1 39,8 44,6 43,4 43,6 43,3 39,0 42,3 35,9 37,7 39,6 30,1 33,2 35,6 
33,3 30,9 23,2 21,2 23,2 15,7 31,6 30,9 20,7 35,8 31,9 24,6 41,6 36,9 29,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
35,1 40,4 39,5 35,2 41,9 38,9 38,2 47,4 44,2 38,2 42,7 42,4 30,8 33,9 34,9 
21,5 22,2 21,2 18,8 22,3 23,5 16,6 17,3 17,6 21,4 20,7 19,1 26,0 25,7 23,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
35,9 34,7 38,5 48,6 44,4 50,6 47,4 40,8 46,0 36,7 35,8 37,5 21,8 23,9 27,3 
28,6 29,2 23,4 18,3 22,5 13,8 26,0 30,8 22,4 28,9 29,3 27,5 38,3 34,8 29,4 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
33,8 37,4 40,4 37,1 42,2 45,4 32,1 37,2 38,3 35,1 41,8 41,1 30,2 31,0 34,5 
19,0 20,4 19,1 15,1 16,8 17,2 17,3 22,4 20,7 15,6 18,1 16,2 24,5 24,3 21,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
37,4 39,1 40,5 45,1 45,3 46,7 42,4 42,3 43,2 35,0 37,6 38,7 24,4 27,2 29,7 
29,1 26,2 19,1 22,1 20,4 13,5 28,4 25,3 17,4 32,6 28,9 21,5 37,9 34,2 27,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
36,5 39,9 40,9 38,5 40,7 42,1 37,0 41,5 40,6 37,1 41,3 41,8 32,1 35,5 37,7 
21,6 22,8 19,7 19,6 22,8 19,6 20,8 22,1 19,5 22,8 22,7 19,1 24,2 23,5 20,9 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Berechnungen des DIW. 
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Personal- und Sachaufwand auf der Ausgabenseite, auch 

ihr Anteil ist von 37 auf 41 vH gestiegen; das Gewicht der 
Zuweisungen von Ländern und Bund hat sich im Zeitab-

lauf etwas verringert. Größere Abweichungen zeigen sich 
im Saarland sowie teilweise in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen: In den Haushalten der saarländi-

schen Gemeinden schwankt der Anteil der Steuerein-

nahmen um 35 vH, in Rheinland-Pfalz indes um 45 vH; im 
Saarland wie auch in Nordrhein-Westfalen besaßen zu-
mindest bis Anfang der achtziger Jahre die Zuweisungen 

der Länder ein merklich größeres Gewicht als in den an-

deren Bundesländern. 

Bezogen auf die Einwohnerzahl erzielten 1984 die Ge-
meinden in Baden-Württemberg mit über 2 500 DM die 
höchsten Gesamteinnahmen, während die Kommunen in 

Schleswig-Holstein, dicht gefolgt von Niedersachsen und 

Rheinland-Pfalz, mit rund 1 800 DM je Einwohner über 
die geringste Finanzkraft verfügten. Überdurchschnittlich 

ausgestattet waren auch die hessischen und nordrhein-
westfälischen Kommunen, ebenfalls die bayerischen Ge-

meinden, die knapp über dem Durchschnitt (2 200 DM) 
lagen. Von 1974 bis 1984 sind die Einnahmen am stärk-

sten im Saarland und in Baden-Württemberg, am 
schwächsten in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 

gestiegen. 

Dem Gefälle der Einnahmen entsprechen weitgehend 

auch die Pro-Kopf-Ausgaben. Über den gesamten Zeit-
raum hinweg sind die Ausgaben am stärksten im Saar-
land (75 vH), in Baden-Württemberg und Nordrhein-West-
falen Qeweils 50 vH) gestiegen, während sie in Rheinland-

Pfalz nur um 32 vH, in Hessen, Niedersachsen und Bay-

ern um jeweils 43 vH zugenommen haben. Gegenüber 
1981 sind die Ausgaben im Saarland, in Hessen und in 
Baden-Württemberg über- und in Bayern unterdurch-

schnittlich ausgeweitet worden. 

Der Anteil der Personal- und laufenden Sachaufwen-
dungen war 1984 in Nordrhein-Westfalen mit 44 vH deut-

lich höher als in den übrigen Bundesländern, in denen die 
Quote in der Mehrzahl der Fälle weniger als 40 vH, in 

Rheinland-Pfalz sogar nur ein Drittel betrug. Auch absolut 
gesehen lagen die Gemeinden Nordrhein-Westfalens mit 

über 1 000 DM je Einwohner an der Spitze; es folgten 
dichtauf Baden-Württemberg und Hessen, während die 

Gemeinden in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen mit 
600 bzw. 680 DM die geringsten Personal- und Sachauf-
wendungen pro Kopf der Bevölkerung hatten. Bei den 

Sachinvestitionen — auf sie entfielen 1984 im Bundes-

durchschnitt knapp ein Fünftel aller Kommunalausgaben 

— nehmen die Gemeinden Baden-Württembergs und 
Bayerns eine Spitzenstellung ein: Während hier 1984 fast 

600 bzw. über 500 DM je Einwohner ausgegeben worden 

sind, lagen die Ausgaben in den Kommunen der übrigen 

Bundesländer zwischen 300 und 400 DM. Am unteren 
Ende der Skala rangierten die saarländischen und nieder-
sächsischen Gemeinden. Im Saarland entfallen nur noch 

15 vH und in Niedersachsen nur 17 vH der Ausgaben auf 
Sachinvestitionen. 

Von 1974 bis 1981 haben die kommunalen Investitionen 

in Bayern, gefolgt von Schleswig-Holstein und Baden-
Württemberg, am stärksten expandiert, nämlich um ins-
gesamt 45 bzw. jeweils 30 vH; am schwächsten war der 
Zuwachs in Rheinland-Pfalz und Hessen. Nach 1981 sind 

die Sachinvestitionen um bis zu einem Drittel (Nieder-

sachsen) gekürzt worden; überaus kräftige Einbußen er-
litten auch die nordrhein-westfälischen Kommunen 

(-29 vH), während die Kürzungen in Schleswig-Holstein, 

Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg mit 

einem Fünftel und weniger etwas milder ausfielen. 

Der Rückgang der kommunalen Investitionstätigkeit 
nach 1981 war in allen Bundesländern von einer nachhal-

tigen Verbesserung der Finanzlage begleitet. Besonders 
ausgeprägt war sie in Hessen; hier konnte das Defizit, das 

1981 mit 230 DM je Einwohner den höchsten Wert von 

allen Bundesländern erreicht hatte, in einen geringfü-
gigen Überschuß umgewandelt werden. Überdurch-

schnittlich groß war der „Konsolidierungserfolg" auch in 
Baden-Württemberg; einem Defizit von 140 DM im Jahre 

1981 stand 1984 ein Überschuß von 30 DM je Einwohner 
gegenüber. Die höchsten Überschüsse erzielten 1984 die 

bayerischen Gemeinden mit 70 DM pro Kopf der Bevölke-
rung; relativ am schlechtesten war die Finanzlage der 

saarländischen Kommunen, die ein Defizit von über 
30 DM je Einwohner verbuchen mußten. Über den ge-

samten Zeitraum hinweg war die Finanzierungsposition 
der bayerischen Gemeinden relativ am günstigsten. 

Alles in allem besteht ein — allerdings nicht sehr enger 

— Zusammenhang zwischen regionaler Wirtschaftsent-

wicklung und Finanzlage der Kommunen: Je günstiger 
der Wirtschaftsverlauf, um so höher sind (tendenziell) die 

kommunalen Einnahmen und auch die Möglichkeiten, 
Kredite aufzunehmen, um so größer sind auch die Ausga-

benspielräume, insbesondere die Möglichkeiten zu inve-

stieren. In den nördlichen Regionen sowie im Saarland 

und in Rheinland-Pfalz liegen die Haushaltsvolumina 

deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, in den wirt-
schaftsstärkeren Regionen entsprechend darüber. Niveau 

und teilweise die Entwicklung der kommunalen Investi-

tionen zeigen ein ausgeprägtes Süd-Nord-Gefälle, wobei 
die überdurchschnittlichen Investitionsausgaben je Ein-

wohner mit Finanzierungssalden einhergehen, die weit-
aus günstiger als anderswo sind. 

...und nach Gemeindegrößenklassen 

Niveau und Entwicklung der Kommunalfinanzen wer-

den auch vom Gewicht der Gemeindegrößenklassen in 
den einzelnen Bundesländern bestimmt, denn der Fi-

nanzbedarf einer Gemeinde steigt mit der Einwohnerzahl. 

Einnahmen und Ausgaben der Kommunen differieren in 
Abhängigkeit von der Gemeindegrößenklasse erheblich. 
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Im Bundesdurchschnitt liegen die Pro-Kopf-Ausgaben 

und -Einnahmen der kleinen Gemeinden (unter 10 000 
Einwohner) um rund die Hälfte unter denen der Groß-

städte (über 100 000 Einwohner), die Spanne reichte 1984 

von 1 600 bis 3100 DM je Einwohner. In den Städten mit 
50 000 bis 100 000 Einwohnern waren es über 2 400 DM, 

in den Kommunen mit 10 000 bis 50 000 Einwohnern über 

1 900 DM. Die Unterschiede zwischen größeren und klei-

neren Gemeinden haben sich seit 1974 etwas verringert. 

Insgesamt waren 1984 die Einnahmen — anders als zu-

vor — fast überall so hoch wie die Ausgaben. 

Die Entwicklung der Finanzierungssalden zeigt, daß 

die Großstädte im Beobachtungszeitraum weitaus höhere 
Defizite hinnehmen mußten als die kleineren Gemeinden. 

So betrug im Rezessionsjahr 1981 das Defizit der Groß-

städte im Bundesdurchschnitt 250 DM je Einwohner, das 

der kleinen Gemeinden hingegen nur 40 DM. Zwar konn-

ten in der Folgezeit auch die Großstädte ihre Defizite deut-

lich reduzieren, doch erzielten sie — anders als die Ge-
meinden in den übrigen Größenklassen — auch 1984 

noch keine Überschüsse. Mit 40 DM je Einwohner erwirt-

schafteten dle kleinen Gemeinden (mit weniger als 10 000 

Einwohnern) höhere Überschüsse als die Gemeinden der 
beiden nächsthöheren Größenklassen, obwohl die klei-

nen Kommunen ihre Investitionsausgaben gegenüber 

1981 weniger stark kürzten (- 17 vH) als die Großstädte 
(-31 vH) und die Gemeinden in den beiden mittleren Grö-

ßenklassen (- 27 bzw. — 21 vH). 

In der Zusammensetzung der Ausgaben nach Gemein-
degrößenklassen treten sehr viel größere Unterschiede 

auf als bei den Einnahmen. In den Großstädten entfiel fast 

die Hälfte, in den kleinen Gemeinden weniger als ein 
Drittel aller Ausgaben auf die Personal- und Sachaufwen-

dungen; in den mittleren Gemeinden waren es 43 bzw. 

39 vH. Noch 1981 war das Niveau der Investitionsaus-

gaben — bezogen auf die Einwohnerzahl — in den klei-

nen Gemeinden deutlich größer als das der Personal- und 

Sachaufwendungen; wegen der Kürzungen bei den Inve-
stitionsausgaben ist es nun umgekehrt. Dennoch lagen 

1984 die Investitionsausgaben der kleinen Gemeinden 
über dem Niveau der übrigen Kommunen, nachdem 

diese in den Jahren zuvor mehr als die kleinen Ge-

meinden für Investitionszwecke ausgegeben hatten. 

Analysiert man die Kommunalfinanzen nach Bundes-

ländern und Gemeindegrößenklassen, dann zeigt sich, 

daß die hessischen Großstädte mit Abstand die höchsten 
Ausgaben und Einnahmen je Einwohner aufweisen 
(4 100 DM), es folgen die Großstädte in Baden-Württem-

berg und Bayern. In Nordrhein-Westfalen, dem Bundes-

land mit den meisten Großstädten, lagen die Einnahmen 

und Ausgaben in den Gemeinden mit mehr als 100 000 

Einwohnern bei knapp 2 800 DM je Einwohner; das war 

nur wenig mehr als in den Großstädten Schleswig-Hol-

steins, die das Schlußlicht bildeten. Betrachtet man nur 

die Finanzierungssalden, so war die Finanzlage in den 
hessischen Großstädten am ungünstigsten: Im Rezes-

sionsjahr 1981 betrug das Defizit fast 700 DM pro Ein-
wohner, 1984 waren es noch 110 DM; im Bundesdurch-

schnitt errechnet sich für die Großstädte 1981 ein Defizit 

von 250 DM und 1984 nur noch eines von 6 DM je Ein-

wohner. Nordrhein-Westfalens Großstädte verbuchten in 

beiden Stichjahren Defizite, 1981 waren sie kleiner, 1984 

größer als der Durchschnitt. Am günstigsten war die Fi-
nanzlage 1984 in den Großstädten von Rheinland-Pfalz 
und Bayern, die Überschüsse von 22 bzw. 100 DM je Ein-

wohner erwirtschafteten; 1974 und 1981 wiesen die baye-
rischen Großstädte die niedrigsten Defizite auf. 

Einnahmen und Ausgaben der mittelgroßen Kommu-

nen differieren weniger stark als die der Großstädte. Sie 

waren 1984 am höchsten im Saarland und Baden-Würt-

temberg, mit Abstand am niedrigsten in Nordrhein-West-

falen. Im Durchschnitt betrug das Etatvolumen der Ge-

meinden mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern rund 

2 400 DM je Einwohner, das war ein Fünftel weniger als 

in den Haushalten der Großstädte. Auch bei den Ge-

meinden in der Größenklasse von 10 000 bis 50 000 Ein-

wohnern liegt Baden-Württemberg, gefolgt von Rhein-

land-Pfalz, an der Spitze. Nimmt man den Finanzierungs-

saldo zum Maßstab, so ragt in den Gemeinden mit über 
50 000 Einwohnern das Saarland heraus, dessen Ge-

meinden 1984 Überschüsse in Höhe von fast 500 DM je 
Einwohner erzielten; auch in Niedersachsen wurden mit 

100 DM recht hohe Überschüsse erreicht. Am ungünstig-

sten war die Finanzlage in Schleswig-Holstein (- 200 DM 
je Einwohner). Mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz und 

dem Saarland konnten die Gemeinden mit weniger als 

50 000 Einwohnern in allen Bundesländern Überschüsse 

erzielen; sie waren in Bayern und Baden-Württemberg mit 

über 50 bzw. fast 60 DM am höchsten. 

Noch stärker als in den Großstädten weichen die Ein-

nahmen und Ausgaben der kleinen Gemeinden (unter 

10 000 Einwohner) voneinander ab. Auch hier liegen die 

Gemeinden in Baden-Württemberg mit Abstand an der 
Spitze (2 000 DM je Einwohner), die Einnahmen und Aus-

gaben der niedersächsischen Gemeinden sind dagegen 

nur halb so groß. Die hohen Etatvolumina in Bayern und 
Baden-Württemberg korrespondieren mit hohen Finanzie-

rungsüberschüssen. 

Mit Ausnahme von Schleswig-Holstein haben die Ein-

nahmen der Gemeinden in den beiden unteren Größen-
klassen rascher zugenommen als in den beiden oberen 

Größenklassen. Nimmt man allein die Steuereinnahmen 
zum Maßstab, so zeigt sich ein ähnliches Bild: Abgesehen 
von Nordrhein-Westfalen sind sie in allen Bundesländern 

am stärksten in den kleinen Gemeinden gestiegen. In 

Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen war der Zu-

wachs in den Großstädten geringer als in den Gemeinden 

mit weniger als 100 000 Einwohnern, in den übrigen Bun-
desländern war das Verhältnis umgekehrt. 

Im Zeitablauf hat sich also die Finanzkraft der größeren 

Gemeinden infolge eines zunehmenden Gefälles in der 

Steuerkraft relativ verschlechtert. Das Steuerkraftgefälle 
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zwischen Gemeinden unterschiedlicher Größe ist im Nor-

den und Westen der Bundesrepublik ausgeprägter als in 

den übrigen Regionen. Nur zum Teil wird das Gefälle 

durch die Zuweisungen der Länder ausgeglichen. Deut-

lich wird auch, daß sich die Steuerkraft der Großstädte im 

Norden und Westen schwächer als in den übrigen Re-

gionen entwickelt hat. Allerdings ist ein Vergleich der Fi-

nanzkraft von Gemeinden gleicher Größe zwischen den" 

Bundesländern nicht unproblematisch, weil die Aufgaben-

abgrenzung zwischen Land und Gemeinden verschieden 

geregelt ist. 

Kommunale Steuerkraft 

und siedlungsstrukturelle Typen 

Vergleicht man die kommunale Steuerkraft — Realsteu-

erkraft und Gemeindesteuerkraft — nach siedlungsstruk-

turellen Grundtypen 10 und Bundesländern, dann zeigt 

sich, daß im Jahre 1983 die Realsteuerkraft in den hoch-

verdichteten Regionen Baden-Württembergs am höch-

sten (460 DM je Einwohner) war; es folgen die wirtschafts-

strukturell als günstig eingestuften hochverdichteten 

Räume Nordrhein-Westfalens (385 DM). Schlußlicht ist 

das altindustrielle Saargebiet zusammen mit den ländlich 

geprägten Regionen in Hessen und Rheinland-Pfalz. 

Auch im Ruhrgebiet als altindustrieller Verdichtungsre-

gion liegt die Realsteuerkraft — gemessen an den 

übrigen Verdichtungsräumen — mit knapp 250 DM weit 

unter dem Durchschnitt. Insgesamt weist die Realsteuer-
kraft der Kommunen im Bundesgebiet ein Süd-Nord-Ge-

fälle auf. Dieses Gefälle zeigt sich auch in der Entwick-

lung von 1979 bis 1983: Während die Realsteuerkraft in 

den hochverdichteten Gebieten des Nordens und We-

stens um 7 bis 10 vH, in Rheinland-Pfalz (Ludwigshafen) 

sogar um ein Drittel zurückgegangen ist, hat sie in den 

übrigen Verdichtungszonen, am stärksten in Baden-Würt-

temberg (5 vH), zugenommen. In den Regionen mit Ver-

dichtungsansätzen streut die Realsteuerkraft weit we-

niger. Ebenso ist im Niveau kein besonderes regionales 

Gefälle erkennbar, und auch die Entwicklung weist — 

trotz ähnlicher Tendenz wie in den hochverdichteten 

Zonen — geringere Unterschiede auf. In der Kategorie 
der ländlich geprägten Regionen sind die Niveauunter-

schiede wieder größer; am geringsten ist hier die Real-

steuerkraft in Hessen und Rheinland-Pfalz, am höchsten 

— abermals — in Baden-Württemberg. Auffällig sind die 

Unterschiede in Bayern: Während im attraktiven Alpen-

vorland die Realsteuerkraft bei über 270 DM lag, waren es 

in den übrigen ländlich geprägten Gebieten — bei sin-

kender Tendenz — nur 230 DM je Einwohner. 

Analysiert man Niveau und Entwicklung der Gemeinde-

steuerkraft insgesamt — Realsteuerkraft plus Anteil an 

der Einkommensteuer minus Gewerbesteuerumlage —, 

so wird deutlich, daß die Verluste in der Realsteuerkraft, 

die viele Regionen hinnehmen mußten, durch die Ent-

wicklung der übrigen Steuereinnahmen nur zum Teil auf-

gefangen worden sind. Von allen hochverdichteten Re-

gionen war die Gemeindesteuerkraft 1983 mit Abstand 

am höchsten in Baden-Württemberg (910 DM), gefolgt von 
Bayern (860 DM) und Hessen (840 DM), während das 

Saarland mit 510 DM am Schluß rangierte. In den 

hochverdichtet-günstigen Gebieten Nordrhein-Westfalens 

lag die Gemeindesteuerkraft bei fast 800 DM, in den altin-

dustrialisierten Regionen waren es etwa 630 DM je Ein-

wohner. Verlaufsunterschiede treten zutage, wenn man 

die hochverdichteten Gebiete des Südens mit denen der 

Mitte (ohne den „Ausreißer" Rheinland-Pfalz) und des 

Nordens vergleicht: Im Süden ist die Gemeindesteuer-

kraft mehr gestiegen als in den mittleren Regionen und im 

Norden. Neben ökonomischen Gründen, die für die Real-

steuerkraft ausschlaggebend sind, spielte eine Rolle, daß 

hier die Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung weit stärker 

als im Bundesdurchschnitt gewachsen ist. Wie die Real-

steuerkraft streut auch die Gemeindesteuerkraft in den 

ländlich geprägten Gebieten weniger als in den hochver-

dichteten Regionen: Baden-Württemberg liegt an der 

Spitze, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, während die 

ländlich geprägten Regionen von Hessen und Rheinland-

Pfalz das niedrigste Niveau aufweisen; am stärksten war 

die Zunahme in Baden-Württemberg und Bayern, am 

schwächsten in Schleswig-Holstein. 

Alles in allem wird deutlich, daß die Realsteuerkraft — 

gemessen an der Gemeindesteuerkraft — überall stark 

an Bedeutung verloren hat. Die Anteilsverluste waren in 

den wirtschaftsstarken Verdichtungsräumen des Südens 
allerdings etwas geringer als in Nordrhein-Westfalen und 

den nördlichen Bundesländern. Nimmt man nur die Ver-
änderungsrate von 1979 bis 1983 zum Maßstab, so zeigt 

sich, daß die Realsteuerkraft im Norden und Westen 

sowie in Rheinland-Pfalz gesunken, in den übrigen Re-

gionen nur schwach gestiegen ist. Überall hat eine, wenn 

auch im Ausmaß unterschiedliche Verschiebung vom pro-

duktionsbezogenen zum wohnsitzorientierten Element 

des kommunalen Einnahmesystems stattgefunden. 

Zur Reform der Gemeindesteuern 

Überlegungen zur Reform der Gemeindesteuern krei-

sen überwiegend um die Rolle der Gewerbesteuer. Fak-

tisch ist die Gewerbesteuer als Folge der zahlreichen Ein-

griffe des Gesetzgebers zu einer „Großbetriebssteuer" 

und zudem zu einer reinen Ertragsteuer mit konjunkturell 

stark schwankendem Aufkommen geworden. 

10 Dabei handelt es sich um hochverdichtete Regionen, um 
Gebiete mit Verdichtungsansätzen und um ländlich geprägte Re-
gionen; darüber hinaus wurden in Nordrhein-Westfalen die altin-
dustrialisierten Verdichtungsräume (Ruhrgebiet) sowie in Baden-
Württemberg und Bayern das Alpenvorland als Teil der ländlich 
geprägten Regionen gesondert ausgewiesen. Diese Abgren-
zung entspricht den von der Bundesanstalt für Raumordnung 
und Landeskunde (BfLR) definierten Grundtypen. 
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Tabelle 3 

Kommunale Steuerkraft nach siedlungsstrukturellen Grundtypen 

Realsteuerkraft 

1979 1983 
Veränd. 

DM je Einw. in vH 

Gemeindesteuerkraft 

1979 1983 

DM je Einw. 
Veränd. 
in vH 

Realsteuerkraft 
in vH der 

Gemeindesteuerkraft 

1979 1983 

Schleswig-Holstein 
hochverdichtet 
mit Verdichtungsansätzen 
ländlich geprägt 

Niedersachsen 

hochverdichtet 
mit Verdichtungsansätzen 
ländlich geprägt 

Nordrhein-Westfalen 
hochverdichtet günstig 
hochverdichtet altindustrialisiert 
mit Verdichtungsansätzen 
ländlich geprägt 

Hessen 
hochverdichtet 

mit Verdichtungsansätzen 
ländlich geprägt 

Rheinland-Pfalz 
hochverdichtet 
mit Verdichtungsansätzen 
ländlich geprägt 

Saarland 
hochverdichtet altindustrialisiert 

Baden-Württemberg 

hochverdichtet 
mit Verdichtungsansätzen 
ländlich geprägt 
Alpenvorland 

Bayern 
hochverdichtet 

mit Verdichtungsansätzen 
ländlich geprägt 
Alpenvorland 

242 
270 
231 
228 

258 
287 
253 
215 

324 
383 
255 
282 
287 

313 
378 
216 
177 

269 
368 
260 
208 

225 
249 
225 
197 

236 
259 
230 
211 

306 
357 
246 
275 
264 

319 
385 
221 
183 

243 
244 
253 
185 

-7,0 
-7,8 
-2,6 
-13,6 

-8,5 
-9,8 
-9,1 
-1,9 

-5,6 
-6,8 
-3,5 
-2,5 
-8,0 

1,9 
1,9 
2,3 
3,4 

-9,7 
-33,7 
-2,7 

-11,1 

478 
523 
479 
426 

470 
512 
468 
395 

557 
622 
502 
465 
475 

569 
658 
437 
368 

471 
615 
461 
368 

600 
674 
593 
523 

585 
637 
579 
506 

708 
792 
633 
606 
604 

731 
844 
563 
486 

598 
683 
602 
478 

185 187 1,1 403 511 
185 187 1,1 403 511 

369 
439 
317 
269 
298 

284 
365 
256 
234 
266 

382 
460 
319 
305 
304 

286 
370 
259 
229 
273 

3,5 
4,8 
0,6 

13,4 
2,0 

0,7 
1,4 
1,2 

-2,1 

2,6 

602 
692 
531 
497 
515 

511 
657 

466 
416 
478 

799 
914 
704 

686 
695 

676 
859 
617 
556 
638 

25,5 
28,9 
23,8 
22,8 

24,5 
24,4 
23,7 
28,1 

27,1 
27,3 
26,1 
30,3 
27,2 

28,5 
28,3 
28,8 
32,1 

27,0 
11,1 
30,6 
29,9 

50,6 
51,6 
48,2 
53,5 

54,9 
56,1 
54,1 
54,4 

58,2 
61,6 
50,8 
60,6 
60,4 

55,0 
57,4 
49,4 
48,1 

57,1 
59,8 
56,4 
56,5 

37,5 
36,9 
37,9 
37,7 

40,3 
40,7 
39,7 
41,7 

43,2 
45,1 
38,9 
45,4 
43,7 

43,6 
45,6 
39,3 
37,7 

40,6 
35,7 
42,0 
38,7 

26,8 45,9 36,6 
26,8 45,9 36,6 

32,7 
32,1 
32,6 
38,0 
35,0 

32,3 
30,7 
32,4 
33,7 
33,5 

61,3 
63,4 
59,7 
54,1 
57,9 

55,6 
55,6 
54,9 
56,3 
55,6 

47,8 
50,3 
45,3 
44,5 
43,7 

42,3 
43,1 
42,0 
41,2 
42,8 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesforschungsanstalt für Raumordnung und Landeskunde, Berechnungen des DIW. 

In den letzten Jahren hat es eine Fülle von Vorschlägen 
für eine Verbesserung der Struktur der Gemeindeein-
nahmen gegeben. Als Ersatz für die Gewerbesteuer wird 

vielerorts die kommunale Wertschöpfungssteuer emp-

fohlen; diskutiert werden aber auch eine Beteiligung der 
Gemeinden an der Umsatzsteuer sowie Varianten, in 
denen die - um die ertragsunabhängigen Elemente be-

reinigte - Gewerbesteuer zwar erhalten bleibt, aber mit 
der Umsatzsteuerschuld der Unternehmen verrechnet 
werden soll. 

Für eine Neuordnung der Gemeindesteuern ist zu-

nächst das Recht auf ein weitgehend eigenes Steuerauf-

kommen (Art. 106, Abs. 6 GG) von Belang. Ferner ist das 
Hebesatzrecht zu berücksichtigen, mit dem die Gemein-
den die unterschiedlich hohen Lasten, die im Zusammen-

hang mit der örtlichen Wirtschaft entstehen, ausgleichen 
können. 

Das kommunale Steuersystem sollte also auch in Zu-

kunft neben der Orientierung am Wohnsitz, die sich in der 
Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer 
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widerspiegelt, als zweite Säule ein produktionsbezogenes 
Element enthalten, nämlich als Äquivalent für die vielfäl-

tigen Vorleistungen, die die Kommunen für die örtliche 

Wirtschaft erbringen. Da letztlich alle Unternehmen von 
den Leistungen profitieren, sollten auch möglichst alle 

Betriebe die Steuerlast tragen. Darüber hinaus sollte das 

Steueraufkommen möglichst wenig auf Konjunktur-

schwankungen reagieren, damit die Kommunen ihre Auf-

gaben möglichst stetig erfüllen können. Zudem muß die 

räumliche Streuung einer Gemeindesteuer berücksichtigt 
werden: Die bestehende Gewerbesteuer wird besonders 

deshalb kritisiert, weil sie aufgrund ihrer Ertragsabhän-

gigkeit zu großen Steuerkraftunterschieden zwischen Ge-
meinden gleicher Größe und Funktion führt. Eine Ge-

meindesteuer sollte auch Städten und Gemeinden mit er-
tragsschwacher Wirtschaft ein „angemessenes" Steuer-

aufkommen gewährleisten. Deshalb müßten mehr er-

tragsunabhängige Komponenten eingebaut werden. 

In den meisten Reformvorschlägen steht die Beseiti-
gung der Gewerbesteuer im Vordergrund. Ein Vorschlag 

besteht darin, die Gewerbesteuer durch eine Beteiligung 

der Gemeinden an der Umsatzsteuer zu ersetzen". 

Dabei soll die Umsatzsteuer nicht nach der Wirtschafts-

kraft auf die einzelnen Gemeinden verteilt werden, son-
dern nach einem Schlüssel, der die unterschiedlichen La-

sten, die den Gemeinden durch die örtliche Wirtschaft 
entstehen, berücksichtigt. Dies könnte am ehesten durch 
die Einbeziehung von Lohnsumme und Kapital in den Ver-

teilungsschlüssel erreicht werden. 

In einer anderen Variante bleibt die Gewerbesteuer im 

wesentlichen erhalten, doch soll künftig die Gewerbe-

steuer auf die Umsatzsteuerschuld angerechnet 
werden". Die Gewerbesteuer würde dann die Betriebe 

nicht mehr belasten. Auch eine Ausweitung des Kreises 

der Steuerpflichtigen ließe sich mit diesem Vorschlag ver-

einbaren. Modifizierte Überlegungen gehen dahin, die 
Gewerbesteuer nur bis zu bestimmten fiktiven Hebe-

sätzen auf die Umsatzsteuer anzurechnen. Die Ge-

meinden könnten dann auch Hebesätze festlegen, die 

über die fiktiven Sätze hinausgingen. Eine Anrechnung 

dieses Teils der Steuerschuld wäre nicht mehr möglich, 

die Belastung müßte — wie heute — von den Unter-

nehmen getragen werden. Nach einem Kompromißvor-

schlag — dem sog. Ritter-Model 113 — soll die bestehende 

Gewerbesteuer um zwei Drittel gekürzt und dies durch 

eine Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer 
ausgeglichen werden. 

Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium 

der Finanzen vertritt hingegen die Ansicht, daß die Ge-

werbesteuer — und auch die Grundsteuern — abge-

schafft und durch eine kommunale Wertschöpfungs-

steuer ersetzt werden sollten 14. Der Sachverständigenrat 

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung hat sich diesem Votum angeschlossen 15. Bemes-
sungsgrundlage der Wertschöpfungssteuer soll die Wert-

schöpfung der örtlichen Wirtschaft sein: Der Kreis der 

Steuerpflichtigen würde durch die Einbeziehung der frei-

en Berufe, der gemeinnützigen Institutionen und der öf-

fentlichen Verwaltung erheblich erweitert. Die Steuer-
pflicht orientiert sich dabei an dem Unternehmensbegriff, 

wie er im Umsatzsteuerrecht definiert ist. 

Durch die Verteilung der Steuerlast auf eine größere 

Zahl von Steuerpflichtigen wäre die Steuer nicht nur aus-

geglichener, sondern sie würde auch viele Gemeinden 
von der Abhängigkeit von den Großbetrieben befreien. 

Weil sich eine unterschiedlich hohe Steuerbelastung der 

einzelnen Wertschöpfungsbestandteile nicht mit dem 

Neutralitätspostulat vertrüge, soll es nur einen einheitli-
chen und proportionalen Steuersatz geben. Zur Wahrung 

der kommunalen Finanzautonomie wird dafür plädiert, 

den Kommunen ein Hebesatzrecht einzuräumen. Für die 

Frage, ob auch die Grundsteuern mit der Einführung der 

Wertschöpfungssteuer wegfallen sollen, sei entschei-

dend, ob die Wertschöpfung in den Sektoren Landwirt-

schaft und Wohnungswirtschaft befriedigend ermittelt 
werden könne. 

Würdigung der Vorschläge 

Eine Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer 

hätte den Vorteil, daß den Gemeinden ein relativ stabiles 

und weniger konjunkturanfälliges Steueraufkommen zur 

Verfügung stünde. Damit verbunden wäre aber die 
Schwächung der kommunalen Finanzautonomie, denn 

das Hebesatzrecht würde entfallen. Schon deshalb be-
sitzt dieser Vorschlag kaum Aussicht auf Erfolg. 

Bei den Varianten der vollen oder teilweisen Anrech-
nung der Gewerbesteuer auf die Umsatzsteuer bliebe 

zwar formal das Hebesatzrecht der Gemeinden erhalten, 

praktisch käme es aber zu Einbußen in der Finanzauto-

nomie. Im Falle der vollen Anrechnung könnte es zu Kon-

flikten zwischen den Gemeinden auf der einen sowie 
Bund und Ländern auf der anderen Seite kommen, weil 

jede Hebesatzerhöhung sich über die Anrechnung in 

einer Kürzung des Umsatzsteueranteils von Bund und 

Land niederschlagen würde. Bund und Länder könnten 

deshalb zur Aufrechterhaltung ihrer Finanzierungsposi-

1t Vgl. W. Hecht: Modell für die Ablösung der Gewerbesteuer 
durch einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Institut Fi-
nanzen und Steuern. Brief Nr. 211, Bonn 1982. 

12 Vgl. Deutscher Industrie- und Handelstag: Gewerbesteuer 
auf neuem Kurs. Bonn 1982. 

13 Vgl. W. Ritter: Abbau der Gewerbesteuer — Konzept eines 
Brückenschlages zwischen Wirtschaft und Gemeinden. In: Der 
Gemeindehaushalt. 84. Jg., Heft 8, 1983, S. 188 ff. 

14 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der 
Finanzen: Gutachten zur Reform der Gemeindesteuern. Schrif-
tenreihe des Bundesministeriums der Finanzen. Heft 31, Bonn 
1982. 

15 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung: Sondergutachten vom 9. Oktober 
1982: Zur wirtschaftlichen Lage im Oktober 1982. Anhang IV zum 
Jahresgutachten 1982/83. Tz 79/80. S. 229 f. 
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tion das kommunale Hebesatzrecht beschneiden. Im 
Falle der Teilanrechnung würde der Interessenkonflikt 

zwischen den Gebietskörperschaften zwar entschärft, 

dafür gerieten die Gemeinden aber gegenüber der orts-

ansässigen Wirtschaft unter Druck, weil die Unternehmen 

an einem möglichst hohen anrechenbaren Teil der Gewer-

besteuer interessiert sein dürften. Sie würden deshalb 

versuchen, Hebesatzanhebungen der Gemeinden, die 

nicht mit der Umsatzsteuerschuld verrechnet werden 

können, zu verhindern. Auch der Kompromißvorschlag — 
Umsatzsteuerbeteiligung bei gleichzeitiger Reduzierung 

der Gewerbesteuer um zwei Drittel — kann nicht befrie-

digen. Die Gewerbesteuer und auch das kommunale He-

besatzrecht würden auf ein Minimum reduziert. 

Das Modell der kommunalen Wertschöpfungssteuer 

entspricht am ehesten den Anforderungen an eine Neu-

ordnung des Gemeindefinanzsystems. Der Vorteil dieser 
Lösung liegt darin, daß die kommunale Finanzautonomie 

gewahrt bliebe und neben dem wohnsitzbezogenen ein 

gleichwertiges, produktionsbezogenes Element im ge-

meindlichen Steuersystem verankert würde. Wegen der 

großen Reichweite und der Stärkung der ertragsunabhän-

gigen Elemente würde sich die Konjunkturanfälligkeit im 

Vergleich zur bisherigen Gewerbesteuer erheblich ver-

mindern. Von den Wirtschaftsverbänden wird sie aber ge-

rade deswegen kritisiert, denn durch die Einbeziehung er-

tragsunabhängiger Elemente würden sich die Interessen-

konflikte zwischen Gemeinden und Wirtschaft verschär-

fen. Die Wertschöpfungssteuer wird von der Wirtschaft 

auch mit dem in diesem Zusammenhang fragwürdigen 

Argument abgelehnt, daß ein Ausgleich an der Grenze — 

wie bei der Umsatzsteuer — nicht möglich sei und des-

halb internationale Wettbewerbsnachteile zu befürchten 

seien. Für die Stabilisierung der Gemeindefinanzen ist 

letztlich entscheidend, daß die Wertschöpfungssteuer die 

Unterschiede in der Steuerkraft in befriedigender Weise 

mildern kann. Mangels geeigneter statistischer Unter-

lagen gibt es aber zu diesem zentralen Punkt bisher keine 

gesicherten Erkenntnisse. 

Fazit 

In den letzten Jahren hat sich die Finanzlage aller Kom-

munen spürbar verbessert. Dadurch sind aber struktu-

relle Probleme verdeckt worden: Einmal ging der Defizit-

abbau mit einer drastischen Kürzung der Investitionsaus-

gaben einher — je höher die Defizite, umso stärker fielen 

Investitionsprojekte dem Rotstift zum Opfer —, zum an-

deren hat sich vor allem als Folge der Verschiebung in der 

regionalen Wirtschaftskraft das Steuerkraftgefälle vergrö-
ßert. Allerdings werden die Unterschiede sehr viel stärker 

im Niveau als in der Entwicklung sichtbar. Die Steuerkraft 

der Großstädte entwickelte sich im Norden und Westen 

schwächer als in den übrigen Regionen. Auch ist das 

Steuerkraftgefälle zwischen Gemeinden unterschiedli-
cher Größe im Norden und Westen der Bundesrepublik 

größer geworden. Schließlich hat überall eine — im 

Ausmaß aber verschieden starke — Verschiebung vom 
produktionsbezogenen zum wohnsitzbezogenen Element 

des kommunalen Einnahmesystems stattgefunden. 

Eine Reform der Gemeindefinanzen ist erforderlich, um 

die strukturellen Probleme zu lösen. Politisch zeichnet 

sich eine Lösung noch nicht ab. Sie wird auf alle Fälle 

darauf hinäuslaufen müssen, den Kreis der Steuerzahler 
und die Bemessungsgrundlage für eine Gemeindesteuer 

mit Hebesatzrecht zu erweitern. Dieses Reformziel wäre 

am besten mit einer kommunalen Wertschöpfungssteuer 

zu erreichen, die auch steuersystematisch eine saubere 

Lösung ist. Ausnahmeregelungen sind hier sehr schwer 

zu begründen. Eine Wertschöpfungssteuer könnte auch 

ein Beitrag zur Vereinfachung des Steuersystems sein. 

Fehlt hierzu im politischen Raum das Durchsetzungsver-

mögen, kann die Reform nach der Devise „alte Steuer — 

gute Steuer" auf der Basis der geltenden Gewerbesteuer 

erfolgen. In diesem Falle wären mehrere Änderungen vor-

zunehmen: 

— Durch die Einbeziehung der Lohnsumme in die Steu-
erbemessungsgrundlage würden das Gewicht der er-

tragsunabhängigen Komponente gestärkt und damit 

geringere Schwankungen des Steueraufkommens er-
reicht. 

— Um die Streubreite der Steuer zu vergrößern, müßten 
die zahlreichen Freibetragsregelungen reduziert 

werden. Auch müßten Fremd- und Eigenkapital steuer-

lich wieder gleichbehandelt werden. 

— Die Steuerpflicht sollte in Anlehnung an das Umsatz-

steuergesetz abgegrenzt werden, das den Umsatz 

nicht nur aus der gewerblichen, sondern aus jeder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit steuerpflichtig 

macht. 

Eine Umgestaltung und Erweiterung der Gewerbesteuer 

in diese Richtung käme der Wertschöpfungssteuer nahe, 

bei der ja Löhne, Gewinne und der Kapitalverzehr (in 

Form von Abschreibungen) besteuert würden. Letztlich 

kommen für eine eigenständige Gemeindesteuer nur die 

Bestandteile der örtlichen Wertschöpfung als Bemes-

sungsgrundlage in Betracht. Wie man eine solche Steuer 

nun nennt, ist von untergeordneter Bedeutung und sollte 

von ihrer konkreten Ausgestaltung bestimmt werden. 

Eine Reform in diese Richtung würde die Struktur des 

kommunalen Steuersystems verbessern und Steuerkraft-

unterschiede in jedem Falle vermindern. Verbleibende 

Unterschiede könnten im kommunalen Finanzausgleich 
angemessen berücksichtigt werden. Um der hohen Ar-

beitslosigkeit und deren finanziellen Folgen für die Ge-
meinden stärker Rechnung zu tragen, sollte der Vertei-

lungsschlüssel auch Kriterien enthalten, mit denen 

diesen Belastungen Rechnung getragen wird. 
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